
II- .2303 der Beilagen zu dt'!l stcnogrJphischcn Protokoll~i1 des Nationalrates 

_. XIII. Ge5etzgebunbspcriod\~ 

A n fra 9 e 

der Abgeordneten Dr. KOREN, Dr. GRUBER, Dr. HAIDER, GRAF 
und Genossen 
an den Präsidenten des Nationalrates 
betreffend die Wahrung der Rechte des Nationalrates 

Es ist den unterfertigten Abgeordneten bekannt, daß der 

Bundespräsident Sie, Herr Präsident, in Ihrer Eigenschaft 

als Präsident des Nationalrates zu einer Aussprache im 

Zusammenhang mit der Frage der Erstellung eines Dreier­

vorschlages für die Ernennung eines Nitgl.iedes des Ver­

fassungsgerichtshofes geladen hat. Zu diesem Zeitpunkt 

bestanden hinsichtlich der Frage, ob nach der Ablehnung 

durch Dr. Lotheissen ein neuer Dreiervorschlag durch das 

Parlament zu erstatten sei, einander entgegengesetzte 

Rechtsmeinungen. Es wäre daher zweifellos sinnvoll gewesen, 

dieses Problem gemäß § 14 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 

Nationalrates in einer Präsidialkonferenz zu erörtern. 

Gemäß § 7 Abs. 6.der GO des NR sind Sie, Herr Präsident, 

der Vertreter des Nationalrates in allen Beziehungen nach 

außen. Dies wird im § 88 der GO noch einmal bekräftigt. 

Nachdem der Bundespräsident Sie in Ihrer Eigenschaft als 

Präsident des Nationalrates zur erwähnten Aussprache geladen 

hat, hat der Nationalrat ein Recht darauf, von seinem obersten 

Vertreter nach außen zu erfahren, was ihn bewogen hat zu er­

klären, es sei kein neuer Dreiervorschlag des Nationalrates 

zu erstatten. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den PrMsidentcn 
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des Nationalrates gerntiß § 69 folgende 

A n fra q e 

1) Warum haben Sie sich vor der erw~hnten Aussprache beim 

Herrn Bundespräsidenten, zu der Sie in Ihrer Eigenschaft 

als Pr~sident des Nationalrates geladen waren, nicht von 

der Präsidialkonferenz beraten lassen, Vlie es § 14 Abs. 1 

der GO vorsieht? 

2) Wurde Ihnen bei dieser Aussprache außer der Stellungnahme 

des Verfassungsdienstes zur Fr~ge der Erstellung eines 

neuen Dreiervorschlages auch die Rechtsmeinung des Ver­

fassungsgerichtshofes zur Kenntnis gebracht? 

3) h'enn ja, 

v!ie lautet der volle Wortlaut der Ihnen zur Kenntnis ge­

brachten Rechtsmeinung des Verfassungsgerichtshofes? 

\'Jenn nein, 

sind Sie bereit, an den Herrn Bundespr~sidenten mit dern 

Ersuchen heranzutreten, die dem Bundespr~sidenten vom 

Pr~sidenten des Verfassungsgerichtshofes schriftlich 

niedergelegte Rechtsmeinung den Abgeordneten im vollen 

Wortlaut zur kenntnis zu bringen, da es sich doch auf 

Grund des Vorschlagsrechtes des Nationalrates für die 

Besetzung dieses Postens beim Verfassungsgerichtshof 

zweifellos um eine für die Volksvertretung sehr ent­

scheidende Frage handelt? 

4) Worauf gründeten Sie Ihre Meinung, es sei kein neuer 

Dretervorschlag notwendig? 

5) Sind Sie der Heinunq , daß Sie durch! d~cse St;elLtfnGT1<lhme 
. ~ I / ( 

,die Rechte des nationalrates (§ 7 l\bsJ. 1 ddr\G'O). \·01;:...., 

qe\'Jahrt haben? 
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